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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Achim Kessler, Susanne Ferschl, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 19/2158 – 

Honorarrückzahlungsforderungen gegen Hausärztinnen und Hausärzte wegen 
Mengenüberschreitung bei Hausbesuchen 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Medienberichten zufolge kam es zu hohen Honorarrückzahlungsforderungen an 
Vertragshausärztinnen und Vertragshausärzte aufgrund einer überdurchschnitt-
lichen Zahl von Hausbesuchen. Als Vergleichsmaßstab bei der Prüfung diente 
der landesweite Mittelwert (www.hessenschau.de/gesellschaft/zwei-landaerzte- 
fuer-zu-viele-hausbesuche-abgestraft,landaerzte-hausbesuche-100.html, ver-
öffentlicht am 14. April 2018; www.spiegel.de/karriere/hessen-landaerzte-muessen- 
wegen-zu-vieler-hausbesuche-honorar-zurueckzahlen-a-1203169.html). 

Obgleich Deutschlands Ärztezahlen kontinuierlich steigen, haben Regionen im 
ländlichen Raum Schwierigkeiten, frei werdende Arztsitze zu besetzen. In einer 
Reihe von ländlichen Regionen droht oder existiert bereits ein Ärztemangel. Für 
die Menschen in diesen Regionen bedeutet dies z. T. lange Fahrtwege. Immo-
bile Menschen sind auf eine aufsuchende hausärztliche Betreuung durch Haus-
besuche angewiesen. Unter der Maßgabe schwieriger infrastruktureller Bedin-
gungen stellt insbesondere die Zunahme der Hochbetagten in ländlichen Regi-
onen eine Herausforderung für das System gesundheitlicher Versorgung dar 
(Raumordnungsbericht 2017 auf Bundestagsdrucksache 18/13700).  

Wirtschaftlichkeit ist in einem solidarisch finanzierten Gesundheitssystem 
wichtig. Grundsätzlich muss jedoch eine bedarfsgerechte Versorgung ermög-
licht und sichergestellt werden.  

Mit unseren Fragen wollen wir in Erfahrung bringen, ob die bestehenden Rege-
lungen zur Überprüfung der Anzahl der Hausbesuche die ambulante Versor-
gung im Hinblick auf erforderliche Hausbesuche im ländlichen Raum gewähr-
leisten. 

V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten, flächendeckenden und möglichst woh-
nortnahen ärztlichen Versorgung ist ein zentrales gesundheitspolitisches Anlie-
gen. Um den insbesondere auch mit Blick auf die Altersstruktur der Ärztinnen 
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und Ärzte steigenden Herausforderungen gerecht werden zu können, haben CDU, 
CSU und SPD im Koalitionsvertrag verschiedene Maßnahmen vereinbart, mit de-
nen nicht nur die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Tätigkeit von 
Ärztinnen und Ärzten, sondern auch der Zugang der Versicherten zur Versorgung 
insbesondere auch in ländlichen Regionen verbessert werden sollen.  

Um die ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Leistungserbringung im 
Solidarsystem der gesetzlichen Krankenversicherung zu gewährleisten, haben die 
Kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen die Wirtschaftlichkeit 
der ärztlichen Leistungen zu prüfen und damit auch die Versorgung entsprechend 
sicherzustellen. Die Wirtschaftlichkeit ärztlicher Leistungen wird nach § 106a 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) auf der Grundlage von Stichpro-
ben geprüft, die mindestens 2 Prozent der Ärzte je Quartal umfassen (sog. Zufäl-
ligkeitsprüfung). Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen 
vereinbaren den Inhalt und die Durchführung dieser Prüfungen. Darüber hinaus 
erlaubt § 106a Absatz 4 Satz 3 SGB V unter anderem Prüfungen ärztlicher Leis-
tungen nach Durchschnittswerten. Die Prüfung nach Durchschnittswerten ist al-
lerdings nicht zwingend und obliegt in ihrer Ausgestaltung der alleinigen Verant-
wortung der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung mit den Krankenkassen. 
Insbesondere die Kassenärztlichen Vereinigungen haben auf angemessene und 
sachgerechte Wirtschaftlichkeitsprüfungen zu achten, die einen Ausgleich zwi-
schen Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung und wirtschaftlicher 
Leistungserbringung ermöglichen. 

1. Welche Vergleichskriterien werden nach Kenntnis der Bundesregierung bei 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen von Hausbesuchen in den 17 KV-Bezirken 
(KV = Kassenärztliche Vereinigung) in den Prüfstellen zugrunde gelegt?  

Inwiefern spielen auch regionale Verbindungen mit dem öffentlichen Perso-
nennahverkehr, die Versorgung von Pflegeheimen, das Patientenkollektiv 
der Praxis und andere Praxisbesonderheiten eine Rolle (bitte für alle 17 KV-
Bezirke getrennt darstellen)? 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat dem Bundesministerium für Gesund-
heit auf Nachfrage die in Tabelle 1.1 und 1.2 (vgl. Anlage) dargestellten Informa-
tionen zur Verfügung gestellt. Diese wurden von der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung bei den Kassenärztlichen Vereinigungen im Rahmen der Kleinen An-
frage abgefragt. 

2. Wie bewertet die Bundesregierung die Vergleichskriterien bei der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung von Hausbesuchen in den 17 KV-Bezirken im Hin-
blick auf die Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung (bitte für 
alle 17 KV-Bezirke getrennt darstellen)? 

Die Wirtschaftlichkeitsprüfungen für ärztliche Leistungen sind – wie in der Vor-
bemerkung der Bundesregierung bereits dargelegt – zur besseren Berücksichti-
gung von regionalen Besonderheiten im Wesentlichen durch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen und die Krankenkassen zu konkretisieren. Es liegt somit in deren 
Verantwortung, angemessene und sachgerechte Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
auch im Hinblick auf die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung aus-
zugestalten und durchzuführen. Hierzu ist nach der Richtlinie der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung und des GKV-Spitzenverbandes gemäß § 106a Absatz 3 
SGB V im Rahmen von Zufälligkeitsprüfungen die Berücksichtigung von Unter-
schieden in der Praxisstruktur (sog. Praxisbesonderheiten) oder in der Behand-
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lungsnotwendigkeit der Patientinnen und Patienten vorgesehen. Es ist insbeson-
dere die Aufgabe der zuständigen Aufsichtsbehörden der Länder, die Umsetzung 
angemessener und sachgerechter Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen zu überwachen und hierauf hin-
zuwirken. 

3. Wie viele Hausbesuche wurden nach Kenntnis der Bundesregierung von 
Hausärztinnen und Hausärzten im Zeitraum von 2008 bis 2017 jeweils 
durchgeführt (bitte im Bundesdurchschnitt sowie pro KV-Bezirk angeben)? 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat auf Grundlage der Abrechnungssta-
tistik dem Bundesministerium für Gesundheit auf Nachfrage die in Tabelle 2 dar-
gestellte Anzahl der von Hausärzten durchgeführten Hausbesuche in den Jahren 
2009 bis 2016 zur Verfügung gestellt. Die in der Tabelle dargestellte Anzahl an 
Hausbesuchen im Jahr 2017 entspricht einer Hochrechnung der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung auf Basis vorliegender Daten. 

 
Darüber hinaus hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung dem Bundesministe-
rium für Gesundheit die in der nachfolgenden Tabelle 3 dargestellte Anzahl an 
Hausbesuchen je Hausarzt zur Verfügung gestellt. Hierfür gelten die oben ge-
nannten Anmerkungen gleichermaßen. 
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4. Wie häufig kam es nach Kenntnis der Bundesregierung in den einzelnen KV-
Bezirken jeweils im Zeitraum von 2008 bis 2017 zu Honorarrückzahlungs-
forderungen an Hausärztinnen und Hausärzte?  

Wie viele davon beruhten auch oder ausschließlich auf ärztlichen Hausbesu-
chen?  

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat dem Bundesministerium für Gesund-
heit auf Nachfrage die in Tabelle 4 (vgl. Anlage) dargestellten Daten zur Verfü-
gung gestellt. Diese wurden von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bei den 
Kassenärztlichen Vereinigungen im Rahmen der Kleinen Anfrage abgefragt. 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung weist darauf hin, dass bei den Angaben 
zur Anzahl der Honorarrückzahlungsforderungen bei Hausärztinnen und Haus-
ärzten in den einzelnen Kassenärztlichen Vereinigungen auch deren unterschied-
liche Größen zu berücksichtigen seien. Ferner sei eine Differenzierung der An-
zahl der Honorarrückzahlungsforderungen für Hausbesuche in der Regel nicht 
möglich. Die Angaben hierzu enthielten daher zum Teil auch andere Honorar-
rückzahlungsgründe. Zudem unterschieden sich die Zählweisen in den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen. Grundsätzlich zähle eine Ärztin oder ein Arzt, der in 
vier Quartalen betroffen ist, vier Mal, wohingegen sich in Hessen die Anzahl auf 
ein ganzes Jahr beziehe. 

5. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die geforderten Summen 
in den jeweiligen KV-Regionen (bitte nach Höhe der Rückzahlungsforde-
rungen gruppieren)? 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat nach Abfrage bei den Kassenärztli-
chen Vereinigungen dem Bundesministerium für Gesundheit die in Tabelle 5 
(vgl. Anlage) dargestellten Daten zur Verfügung gestellt.  

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung weist darauf hin, dass sich die Summen 
in der Regel auf Kürzungsbeträge der Erstbescheinigungen bezögen. Die Ergeb-
nisse aus Widerspruchsverfahren seien in der Regel nicht berücksichtigt, so dass 
die tatsächlichen Summen zum Teil niedriger ausfielen. Zudem sei eine exakte 
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Differenzierung der Summe der Honorarrückzahlungsforderungen für Hausbesu-
che in der Regel nicht möglich; diese enthielten daher zum Teil auch Beträge für 
andere Prüfgegenstände. 

6. Inwiefern hält die Bundesregierung Verfahren, bei denen bei der Prüfung der 
Anzahl der Hausbesuche nicht zwischen Stadt- und Landpraxen differenziert 
wird, für angemessen?  

Ist es aus Sicht der Bundesregierung sinnvoll, die Anzahl der Hausbesuche 
nach Stadt- und Landpraxen getrennt zu bewerten?  

Gegenstand der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit in den gesetzlich vorgesehe-
nen Zufälligkeitsprüfungen sind nach § 106a Absatz 2 SGB V die Notwendigkeit 
der Leistung (Indikation), die Eignung der Leistung (Effektivität), die fachge-
rechte Erbringung der Leistung (Qualität) und die Angemessenheit der mit der 
Leistung verursachten Kosten im Hinblick auf das Behandlungsziel. Bei der 
Durchführung von gesetzlich nicht vorgeschriebenen Durchschnittswertprüfun-
gen sind nach Auffassung der Bundesregierung angemessene und sachgerechte 
Vergleichsgruppen durch die regionalen Vertragspartner zu gewährleisten. Wel-
che Vergleichsgruppen angemessen und sachgerecht sind, kann sich in den ver-
schiedenen Kassenärztlichen Vereinigungen aufgrund von regionalen Besonder-
heiten unterscheiden. Es ist die Aufgabe der jeweils zuständigen Aufsichtsbe-
hörde der Länder, dies zu überprüfen und ggf. auf eine angemessene und sachge-
rechte Bildung von Vergleichsgruppen hinzuwirken. 

7. Inwiefern befürwortet die Bundesregierung, eine bundeseinheitliche Vorge-
hensweise der Prüfstellen im Hinblick auf die Berücksichtigung regionaler 
und Praxisbesonderheiten (z. B. Vergleichsgruppen zur Festlegung der Soll-
werte)? 

8. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, eine bundeseinheitliche 
Vorgehensweise bei den Prüfverfahren zu befördern, z. B. durch eine Richt-
linie des Gemeinsamen Bundesausschusses? 

Die Fragen 7 und 8 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet. 

Aus Sicht der Bundesregierung ist die Berücksichtigung von Besonderheiten der 
Praxisstrukturen und der Behandlungsnotwendigkeiten der Patientinnen und Pa-
tienten bei der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen grundsätzlich 
sinnvoll. Diese sind bundesweit in der Richtlinie der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung und des GKV-Spitzenverbandes nach § 106a Absatz 3 SGB V vor-
gesehen. 

9. Beabsichtigt die Bundesregierung, Konsequenzen zur Verbesserung der am-
bulanten ärztlichen Versorgung durch Hausbesuche in ländlichen Regionen 
zu ziehen?  

Wenn ja, welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung? 

Bisher bezieht sich die Berichterstattung, auf die die Fragensteller Bezug nehmen, 
auf wenige Fälle in der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. Es liegt in der Ver-
antwortung der Beteiligten auf Landesebene, die jeweiligen Regelungen auf 
Ebene der Kassenärztlichen Vereinigung auf Ihre Angemessenheit und Sachge-
rechtigkeit zu überprüfen. Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. Wie in der 
Vorbemerkung der Bundesregierung dargelegt, sind im Koalitionsvertrag ver-
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schiedene Maßnahmen vorgesehen, die den Zugang der Versicherten zur Versor-
gung verbessern und eine wohnortnahe Versorgung stärken. Die Bundesregie-
rung wird darauf hinwirken, dass diese durch entsprechende gesetzliche Regelun-
gen umgesetzt werden. So werden z. B. von der geplanten Anhebung des Min-
destsprechstundenangebots der Vertragsärztinnen und -ärzte von 20 auf 25 Stun-
den auch Hausbesuche erfasst, so dass diese Maßnahme zur Stärkung der aufsu-
chenden Versorgung beiträgt. 
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